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VEREIN DER DIREKTOREN . 
DER ALLGEMEINBILDENDEN HÖHEREN SCHULEN ÖST~imEICHS IN WIEN 

Vorsitzender: Dir. HR Mag. Herbert Kreuzer 
Bundesgymnasium u. Rundesrealgymnasium 

1100 Wien, Ettenreichgassc 41 - 43 Tel.: 604 42 18 Fax: 607 90 06 

Harrn 

MR. Dr. Gerhard. MUnster 

Bllndesministerium für Unterricht und Kunst 

B\'t:reff: Schu1.zeitgesetznovelle. 
Schulunterrichtsgesetznovelle 
Zl. 12.663/3-IW2I9~ 

Betrifft GI=SETZENTWUFi;;' 
21 .................... :5 .. 8. ........... GE/19 . .e.1... 
Datum: I 8. tJ/ A I 1995 

Der Dirck'torenverein gibt in offener Frist zu den oa Geseuesent\\'Ürfen folgl!nde Slellungnah. 
me ab: 

Zu § 2.Ab5.2.Z.1 :_ Der Direktorenverein begrußt eine zeatralt Regelung im Interes.s.e der " 
Verkehrsentt1cchrung und der Vertei,1tmg der Urlauberströme. Die Planung im voraus ü'oer 
Jw~ hinlu~ kann nur vorteilhaft sein. 
Er gibt jedoch zu bedenk~ daß die Zeit zv.ischen Eode der Weil'macht~- und Beginn der Se
mesterferien sehr überlastet erscheint. Es sollten mindestens 4 Wochen d.azwischen liegen~ was 
erreiohbw- er50heint~ wenn die Bestimmuog hieße: Ham Montag nacb dem 3. Ftbe~. 

Zu § 2.A.b"S: Grundsätzlich wird die Verschiebung der Freigabe l1äher zur einzelnen Schule 
sehr begrüßt. Ein Direktorstag, über den der Direk.'tor (ev. Im Einvemehmen mit der Lehrer
schaft) frei verfugen kann. müßte jedoch bleiben., zuma1 seit heuer die Pflichtschultn t:inen ZU~ 
gestanden bekamen. 

Zu §2,Aba.ß sowie SchUG § 64; Für die EinC'tihrung der S .. Tag~ .. \Voche kann wohl der Schul
gemeinschattsausschuß nicht zuständig sein. Die Regelung. die beim St'hulvet'such getroff'en 
wurde) wäre angebrachter. 
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